
Wahl der empfängnisverhütenden Methode Reaktionen der Puritaner handelt, die er
durch die Eltern (105), Vor der Ent- nach Veröffentlichung von „Erotische ultur”

aushalten mu@te Mit ihnen rechnet be-cheidung für ine operatıve Sterilisation zZzu
bedenken ist Hinweise darauf, wie Ge- sonders im Kap. ab.
schiedene, die standesamtlich wieder verhei- Dem Anliegen Greeleys der Originaltitelra sind, den Weg S Sakramentenemp- „Love and Play” drückt 5 aus) ist ZUZU-fang finden können stimmen. Sexualität sollte in der Ehe spiele-Wer sich in leicht lesbarer Form arüber rischer gehandhabt werden, denn „das Spielinformieren will, S heute ın der Kirche ist ıne Voraussetzung für das gemeinsame
neu durchdacht und geregelt werden muß, Leben, damit nicht unerträglich, beengenddie irche nicht abseits des tatsäl  .  ch-
lichen Lebens ctehen will, ın diesem

und bedrückend WITr:  +  0I (41) Auch dieses
Buch e1ne erste Orientierung.

Buch wird sich unsachliche Vorwürte gefal-
Linz Bernhard Liss

len lassen mussen, deshalb eine Feststellung:
Vf rl mehrmals ausdrücklich für die
Dauerbeziehung eın. Auf diesem Hinter-NG  D, Weil du nicht geflo- grund will Or sich miıt der religiösen Dimen-hen his DOr meiner nNZs Eın Ehepaar durch- S10n der menschlichen Sexualität befassen. Erebt die Depression des einen Partners. gibt Denkanstöße, ohne im eigentlichen S  iInnGrünewald, Mainz 1978 art. lam DM 13.50. theologisch zu arbeiten: Sexualität als

Ein vVvang, Theologenehepaar berichtet, wWwIe Eucharistie (143); einander sexuelle Phanta-
die Depression der Frau durch die Hilfe des csıien mitteilen, bedeutet, das Verlangen nach
Mannes durchgestanden und bewältigt WeTr- Vereinigung mit ott ausdrücken Dieg
den konnte. Neben dem aufschlußreichen der Freude über die Sexualangst als christ-
Einblick die Situation 1nes  + depressiven iche Hoffnung (168); spielerische Sexualität
Menschen geht un die srundsä  che als Angebot, das mM Geist des Lebens,
Frage: Ist ine auslil:ıche Partnertherapie HI Geist, kommt (177); das sexuelle Spiel
möglich? Fine entscheidende Voraussetzung partizipiert an ewigen Spiel des göttlichen
darf nicht übersehen werden: {Die Fhe darf Wortes und des göttlichen Geistes Man
nicht iın die Krankengeschichte hineinverwo- collte diese Herausforderungen nicht VOT-
ben Se1in 17) AÄAus der rfahrung werden ne. ab: Eine TIStlichne also sexual-
ußerdem ünf Bedingungen formu-

catze  ‚ Teil sicher sinnvoll weiterent-
freun  e) Grundhaltung kann ese An-

I  iert, d  r der Ehepartner die des
Therapeuten berne  en kann eıne belast- wickeln, wWenn auch nicht alles halten wird,
bare heliche Beziehung, die Befähigung ZUTr W hier mit eichter Hand niedergeschrieben
therapeutischen Gesprächsführung, der Kon- ist.
takt Zu einem entsprechend ausgebildeten Sachliche Einwände mussen das Kap.Arzt, eine möglichst weitgehende Befreiung angeführt werden, ın dem VE darüber klagt,beider Partner von Verpflichtungen und die daß Sexualität heute ZU cehr In den enMöglichkeit des therapeutischen Partners, in Bereich verlegt ist, währen! 51© „für unsere
der msten eit ganztägig, zumindest
:ber halbtägig, verfügbar zZzu cein. Diese Be-

Orfahren notwendigerweise eın Ööffentliches
Geschehen war” Die esbezüglichendingungen werden in den seltensten Fällen

erFüll Sein. Behauptungen müßten belegt werden. Der
Rez. kann dem VE auch nicht zustimmen,Die Lektüre des schmalen Bändchens kann Pr mit Sympathie davon berichtet, wıe

allen mpfohlen werden, die beruflich oder mehrere aare miteinander ein „erotischesauf das Phänomen der Depression Fest“ feiern, das „gemeinsame sexuelle Spielstoßen. Entschieden zugestimmt werden mu @ unter Freunden VEerWIr!  en euchen“”
dem Psychiater Müller-Fa:  usch, der +“ (138), wWenn ayuch @e1 der Partnertausch
Nachwort d Autorin bekräftigt, gÄil  Q- die Ausnahme ist Bei lem Eintreten

une weit verbreitete Fehlmeinung
wendet onkre Ir Dorothee Sölle zitiert)

für ine offene und achliche Sprache über
Sexuelles gehört das sexuelle Spiel in den

und deutlich sagt, eine Depression, die Intimbereich der Partner. Die gegenteilige
1 ‚„Jlassen“” kann, eben keine Depression Tendenz würde der Entfaltung des Sexuellen
ist. Gerade die Unterscheidung 7zwischen der nicht dienen. Zu sehr der erflaächne blei-
Traurigkeit des Gesunden und der epres- ben jene Aussagen, die den Eindruck
SIiON kann den Laien eine wichtige Infor- W  Je C! TINan Önne bei gutem Willen die
mation  - sSe1in. ideale Leichtigkeit nden, z. B über eine

Bernhard Liss ungeschickte sexuelle egegnung miteinander
achen, während die meisten MenschenGREELEYf Sexualtität. Phantasie eine Erfahrung als etwas sehr Ernstes ‚und Festlichkeit. (200, tyria, Graz sehen Die Ursachen liegenPpb. G 168.—, DM der Regel doch sehr tief. Ebenfalls müssen

Dem Buch Greeleys E  T Thema Erotik- Vorbehalte die Aussage im Kap
Sexualität sieht a sofort d daß 8i  D gemacht werden, WOoO VE mehrere Beispiele
ZUMM eil u iıne Antwort auf die sen kurzer erotischer Spiele, die n  cht weiterge-
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Wahl der empfängnisverhütenden Methode 
durch die Eltern (105), was vor der Ent­
sdteidung für eine operative Sterilisation zu 
bedenken ist (106), Hinweise darauf, wie Ge­
sdtiedene, die standesamtlidt wieder verhei­
ratet sind, den Weg zum Sakramentenemp­
fang finden können (156). 
Wer sidt in leidtt lesbarer Form darüber 
informieren will, was heute in der Kirdte 
neu durdtdadtt und geregelt werden muß, 
wenn die Kirdte nidtt abseits des tatsädt­
lidten Lebens stehen will, findet in diesem 
Budt eine erste Orientierung. 
Linz Bernhard Liss 

WEBER-GAST INGRID, Weil du nicht geflo­
hen bis vor meiner Angst. Ein Ehepaar durdt­
lebt die Depression des einen Partners. (109.) 
Grünewald, Mainz 1978. Kart. 1am. DM 13.50. 

Ein evang. Theologenehepaar beridttet, wie 
die Depression der Frau durdt die Hilfe des 
Mannes durdtgestanden und bewältigt wer­
den konnte. Neben dem aufsdtlußreidten 
Einblick in die Situation eines depressiven 
Mensdten geht es um die grundsätzlidte 
Frage: Ist eine häuslidte Partnertherapie 
möglidt? Eine entsdteidende Voraussetzung 
darf nidtt übersehen werden: Die Ehe darf 
nidtt in die Krankengeschidtte hineinverwo­
ben sein (17). Aus der Erfahrung werden 
außerdem fünf Bedingungen dafür formu­
liert, daß der Ehepartner die Rolle des 
Therapeuten übernehmen kann: eine belast­
bare ehelidte Beziehung, die Befähigung zur 
therapeutisdten Gesprädtsführung, der Kon­
takt zu einem entspredtend ausgebildeten 
Arzt, eine möglidtst weitgehende Befreiung 
beider Partner von Verpßidttungen und die 
Möglichkeit des therapeutisdten Partners, in 
der sdtlimmsten Zeit ganztägig, zumindest 
aber halbtägig, verfügbar zu sein. Diese Be­
dingungen werden in den seltensten Fällen 
erfüllt sein. 
Die Lektüre des sdtmalen Bänddtens kann 
allen empfohlen werden, die beruflidt oder 
privat auf das Phänomen der Depression 
stoßen. Entsdtieden zugestimmt werden muß 
dem Psydtiater Müller-Fahlbusdt, der im 
Nadtwort die Autorin bekräftigt, die sidt 
gegen eine weit verbreitete Fehlmeinung 
wendet (konkret wird Dorothee Sölle zitiert) 
und deutlidt sagt, daß eine Depression, die 
man „lassen" kann, eben keine Depression 
ist. Gerade die Untersdteidung zwischen der 
Traurigkeit des Gesunden und der Depres­
sion kann für den Laien eine wichtige Infor­
mation sein. 
Linz Bernhard Liss 

GREELEY ANDREW, Sexualität. Phantasie 
und Festlidtkeit. (200,) Styria, Graz 1978. 
Ppb. S 168.-, DM 24.-. 

Dem 2. Budt Greeleys zum Thema Erotik­
Sexualität sieht man sofort an, daß es sich 
zum Teil um eine Antwort auf die bösen 
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Reaktionen der Puritaner handelt, die er 
nach Veröffentlidtung von „Erotisdte Kultur" 
aushalten mußte. Mit ihnen redtnet er be­
sonders im 9. Kap. ab. 
Dem Anliegen Greeleys ( der Originaltitel 
,,Love and Play" drückt es aus) ist zuzu­
stimmen. Sexualität sollte in der Ehe spiele­
rischer gehandhabt werden, denn „das Spiel 
ist eine Voraussetzung für das gemeinsame 
Leben, damit es nidtt unerträglidt, beengend 
und bedrückend wird" (41). Audt dieses 
Buch wird sidt unsachliche Vorwürfe gefal­
len lassen müssen, deshalb eine Feststellung: 
Vf. tritt mehrmals ausdrücklich für die 
Dauerbeziehung ein„ Auf diesem Hinter­
grund will er sidt mit der religiösen Dimen­
sion der mensdtlidten Sexualität befassen. Er 
gibt Denkanstöße, ohne im eigentlidten Sinn 
theologisch zu arbeiten: Sexualität als 
Eudtaristie (143); einander sexuelle Phanta­
sien mitteilen, bedeutet, das Verlangen nadt 
Vereinigung mit Gott ausdrücken (130); Sieg 
der Freude über die Sexualangst als dtrist­
lidte Hoffnung (168); spielerische Sexualität 
als Angebot, das vom Geist des Lebens, vom 
HI. Geist, kommt (177); das sexuelle Spiel 
partizipiert am ewigen Spiel des göttlidten 
Wortes und des göttlidten Geistes (200). Man 
sollte diese Herausforderungen nidtt vor­
sdtnell abtun. Eine dtristlidte (also sexual­
freundliche) Grundhaltung kann diese An­
sätze zum Teil sidter sinnvoll weiterent­
wickeln, wenn audt nidtt alles halten wird, 
was hier mit leidtter Hand niedergeschrieben 
ist. 
Sachlidte Einwände müssen gegen das 6. Kap. 
angeführt werden, in dem Vf. darüber klagt, 
daß Sexualität heute zu sehr in den privaten 
Bereich verlegt ist, während sie „für unsere 
Vorfahren notwendigerweise ein öffentliches 
Geschehen war" (134). Die diesbezüglichen 
Behauptungen müßten belegt werden. Der 
Rez. kann dem Vf. audt nicht zustimmen, 
wenn er mit Sympathie davon berichtet, wie 
mehrere Paare miteinander ein „erotisches 
Fest" feiern, das „gemeinsame sexuelle Spiel 
unter Freunden zu verwirklichen sudten" 
(138), wenn auch dabei der Partnertausch 
die Ausnahme ist (153). Bei allem Eintreten 
für eine offene und sachlidte Sprache über 
Sexuelles gehört das sexuelle Spiel in den 
Intimbereich der Partner. Die gegenteilige 
Tendenz würde der Entfaltung des Sexuellen 
nicht dienen. Zu sehr an der Oberfläche blei­
ben jene Aussagen, die den Eindruck er­
wecken, man könne bei gutem Willen die 
ideale Leichtigkeit finden, z. B. über eine 
ungeschickte sexuelle Begegnung miteinander 
lachen, während die meisten Menschen so 
eine Erfahrung als etwas sehr Ernstes an­
sehen (169). Die Ursadten dafür liegen in 
der Regel doch sehr tief. Ebenfalls müssen 
Vorbehalte gegen die Aussage im 8. Kap. 
gemacht werden, wo Vf. mehrere Beispiele 
kurzer erotischer Spiele, die nidtt weiterge-



werden, Aur negatıv sieht In einer Obwohl die Arbeit als Grundlage für die
guten Partnerschaft sollte gerade auch die akademische Habilitation angelegt ist,
vielfältigen Andeutungen geben und nicht mittelt 561e auch dem Nichtfachmann wert-
1Ur Zärtlichkeit dort, cie ZUr Vollendung volle und brauchbare Einsichten die Auf-
führt. Sprachliche Schwächen der Übersetzung gabe der Gewissensbildung, die heute
sollten bei einer Neuauflage korrigiert WEeTl- dringlicher denn je gestellt ist.
den, ZuD1ı Beispiel „diese ANZeCTN Bilder“ Salzburg Gottfried Griesi}
der „für nötig fi  1  nden  04
Linz EernnAar: Liss IRCHENRECHT

ON J., (sewissen und Gewis- OTOTSCHN FRANZ, Staatlich-kirchliche
sensbildung heute. In tiefenpsychologischer Ehegesetzgebung 1m 19, (Instructio
und theologischer Sicht. Herder, Wien Austriaca.) Problematik Auswirkungen
1978, art. lam S 118 D]  v} 17.580. Gegenwartsbedeutung ıner  yr österreichischen
Der Franziskaner Kattowitz arbeitete Rechtsreform. (Kirche und Recht 11; Beihefte
nach seinem Theologiestudium im Bereich Herder, Wien 1974 art.

lam CN 240.—.der Psychologie und Psychiatrie und disser-
jerte mit der Arbeit „Die euroöose Im Zusammenhang m1 dem österr. Konkor-
Licht der Tiefenpsychologie Igor Carusos dat von aNng dem Wiener Erz-
Nach fünfj  riger Lehrtätigkeit als Pastoral- bischof Kardinal Rauscher, durch Verhand-
psychologe in Polen kam nach Osterreich, Jungen mit den staatlichen tellen eine [11 -
wWo CT neben Verpflichtungen Seelsorge fassende Regelung des eherechtlichen Fragen-
und Religionsunterricht seine Studien mit komplexes zu erzielen. Sie fand ihren Nieder-
einer Informationsanalyse Salzburger Ar- „Instructio PIo judiciisschlag der
beitskreis Tiefenpsychologie tortsetzte. ecclesiasticis Imperii Austriaci quoad
Er verfügt also über die wünschenswerten matrimoniales” (Instructio Austriaca). Diese
Voraussetzungen, ul auf dem en Ge- nstruktion, die 1m etaatlichen und kirch-
biet der Gewissensbildung eiıne „gesunde lichen Bereich anerkannt War In
Psychologie‘ in die Pastoral einzuarbeiten, auch ein inhaltlich abgestimmtes staatliches
wıe ©5 das atıcanum wiederholt verlangt Ehegesetz), ctellt eine Zusammenfassung der
hatte. Das verständlich eschriebene Buch ist staatlichen und kirchlichen eherechtlichen
eın eachtlicher Beitrag für den fälligen Dia- Normen und einer Prozeßordnung den
log zwischen Praktischer eologie und Gebrauch der geistlichen Gerichte dar. Ange-
Humanwissenschaft. sichts dessen, daß ceit dem rTeilich
Der Teil stellt harmonisierend, materialrechtlich weitestgehend B kanoni-
aber immer kritisch die empirisch-wissen- schen Eherecht orientierten Ehepatent
cchaftliche Behandlung des (‚ewilssens den Josefs I1 (16. 3. 1783) eine Auseinanderent-
verschiedenen tiefenpsychologischen Schulen wicklung des irchlichen und des staatlichen
dar, S triebenergetischen Ansatz Freuds Eherechtes gegeben hat, wWar sehr schwer,
über den sozio-psychologischen Adlers bis iıner  B' gemeinsamen, Vo aa und Kirche
den Positionen der ULE  n philosophis akzeptierten Regelung kommen. Während
orientierten Schulen. Im Il Teil („Zur Psycho- die gemeinsam erzielte Regelung cstaatlicher-
ENESEC des Gewissens”) findet der praktische s@] VO 1. 1, 1857 bis ZUn Inkraft-
eologe eine cchr wertvolle Zusammenfas- treten der Maigesetze anerkannt wWar
SUuN un  > Wissens über den diale (26), konnte sich die Instructio Austriaca 1m
Entfaltungsweg der Anlage Reifung kirchlichen Bereich als Partikulargesetz bis
der menschlichen Verantwortungsinstanz; die S Inkrafttreten des CIC (1918) halten. Sie
Darstellung beruht auf dem brauchbaren hat einen influ! über Osterreich hinaus
analytischen Ansatz und überzeugt, durch ausgeübt, und /)WäafTr nicht ILUFr auf Nachbar-
Fallbeispiele und Diagramme anschaulich g- länder der Monarchie. Das Plenarkonzil
macht, iın ihrer klaren Gedankenführung. Der ONn Baltimore (1884) hat ihre Anwendung
J1} Teil se{z! sich relativ kurz mit dem den Bischöfen der USA empfohle: Neben
thischen Wertproblem in der Gewissensbil- dem materiellen herecht hat die Instruktion
dung auseinander, csoweit überhaupt in auch den Eheprozeß für die kirchlichen Ehe-
den tiefenpsychologischen Schulen TO- gerichte Osterreichs geregelt. Diese Ordnung
chen wird, flr den Seelsorger ber 1ne des Eheprozesses, die stark vom Oösterr.. Pro-
zentrale Frage bleibt. Im abschließenden zeR@recht beeinflußt WAarT, hat für die weitere

eil geht ausführlich auf die Theologie 1r Rechtsentwicklung und insbeson-
des Gewissens ein. Nach einem Resümee der dere auch für das Prozeßrecht des CIC W
einschlägigen Konzilsaussagen legt zuerst sentliche Bedeutung erlangt, Wıe schon VOT-
seine bibeltheologische Position „Christus als schiedentlich (z. B Dordett, DBartocetti, Do-
die Norm des christlichen personalen Gewi1s- heny) dargelegt wurde.
sens” dar, um dann aus dem umfassenden lag nicht IT der usweis der Jler anlge-
Konspekt Überlegungen für die Seelsorge- deuteten Wechselbeziehungen zwischen kirch-
praxis abzuleiten. lichem und staatlichem echt und des Ein-
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führt werden, nur negativ sieht. In einer 
guten Partnerschaft sollte es gerade auch die 
vielfältigen Andeutungen geben und nicht 
nur Zärtlichkeit dort, wo sie zur Vollendung 
führt. Sprachliche Schwächen der Obersetzung 
sollten bei einer Neuauflage korrigiert wer­
den, zum Beispiel „diese ganzen Bilder" (114) 
oder „für nötig finden" (115). 
Linz Bernhard Liss 

NOWAK ANTON! J., Gewissen und Gewis­
sensbildung heute. In tiefenpsychologischer 
und theologischer Sicht. (144.) Herder, Wien 
1978, Kart. 1am S 118. - DM 17.80. 

Der Franziskaner aus Kattowitz arbeitete 
nach seinem Theologiestudium im Bereich 
der Psychologie und Psychiatrie und disser­
tierte 1968 mit der Arbeit „Die Neurose im 
Licht der Tiefenpsychologie Igor A. Carusos". 
Nach fünfjähriger Lehrtätigkeit als Pastoral­
psychologe in Polen kam er nach Österreich, 
wo er neben Verpflichtungen in Seelsorge 
und Religionsunterricht seine Studien mit 
einer Informationsanalyse im Salzburger Ar­
beitskreis für Tiefenpsychologie fortsetzte. 
Er verfügt also über die wünschenswerten 
Voraussetzungen, um auf dem aktuellen Ge­
biet der Gewissensbildung eine „gesunde 
Psychologie" in die Pastoral einzuarbeiten, 
wie es das Vaticanum II wiederholt verlangt 
hatte. Das verständlich geschriebene Buch ist 
ein beachtlicher Beitrag für den fälligen Dia­
log zwischen Praktischer Theologie und 
Humanwissenschaft. 
Der I. Teil stellt - leicht harmonisierend, 
aber immer kritisch - die empirisch-wissen­
schaftliche Behandlung des Gewissens in den 
verschiedenen tiefenpsychologischen Schulen 
dar, vom triebenergetischen Ansatz Freuds 
über den sozio-psychologischen Adlers bis zu 
den Positionen der neueren philosophisch 
orientierten Schulen. Im II. Teil (,,Zur Psycho­
genese des Gewissens") findet der praktische 
Theologe eine sehr wertvolle Zusammenfas­
sung unseres Wissens über den dialektischen 
Entfaltungsweg von der Anlage zur Reifung 
der menschlichen Verantwortungsinstanz; die 
Darstellung beruht auf dem brauchbaren 
analytischen Ansatz und überzeugt, durch 
Fallbeispiele und Diagramme anschaulich ge­
macht, in ihrer klaren Gedankenführung. Der 
III. Teil setzt sich relativ kurz mit dem 
ethischen Wertproblem in der Gewissensbil­
dung auseinander, soweit es überhaupt in 
den tiefenpsychologischen Schulen angespro­
chen wird, für den Seelsorger aber eine 
zentrale Frage bleibt. Im abschließenden 
IV. Teil geht N. ausführlich auf die Theologie 
des Gewissens ein. Nach einem Resilmee der 
einschlägigen Konzilsaussagen legt er zuerst 
seine bibeltheologische Position „Christus als 
die Norm des christlichen personalen Gewis­
sens" dar, um dann aus dem umfassenden 
Konspekt Überlegungen für die Seelsorge­
praxis abzuleiten. 
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Obwohl die Arbeit als Grundlage für die 
akademische Habilitation angelegt ist, ver­
mittelt sie auch dem Nichtfachmann wert­
volle und brauchbare Einsichten für die Auf­
gabe der Gewissensbildung, die uns heute 
dringlicher denn je gestellt ist. 
Salzburg Gottfried Griesl 

KIRCHENRECHT 

POTOTSCHNIG FRANZ, Staatlich-kirchliche 
Ehegesetzgebung im 19. Jh. (Instructio 
Austriaca.) Problematik - Auswirkungen -
Gegenwartsbedeutung einer österreichischen 
Rechtsreform. (Kirche und Recht 11; Beihefte 
zum ÖAKR) (429.) Herder, Wien 1974. Kart. 
1am. S 240.-. 

Im Zusammenhang mit dem österr. Konkor­
dat von 1855 gelang es dem Wiener Erz­
bischof Kardinal Rauscher, durch Verhand­
lungen mit den staatlichen Stellen eine um­
fassende Regelung des eherechtlichen Fragen­
komplexes zu erzielen. Sie fand ihren Nieder­
schlag in der „lnstructio pro judiciis 
ecclesiasticis Imperii Austriaci guoad causas 
matrimoniales" (lnstructio Austriaca). Diese 
Instruktion, die im staatlichen und im kirch­
lichen Bereich anerkannt war (1856 erging 
auch ein inhaltlich abgestimmtes staatliches 
Ehegesetz), stellt eine Zusammenfassung der 
staatlichen und kirchlichen eherechtlichen 
Normen und einer Prozeßordnung für den 
Gebrauch der geistlichen Gerichte dar. Ange­
sichts dessen, daß es seit dem - freilich 
materialrechtlich weitestgehend am kanoni­
schen Eherecht orientierten - Ehepatent 
Josefs II. (16. 3. 1783) eine Auseinanderent­
wicklung des kirchlichen und des staatlichen 
Eherechtes gegeben hat, war es sehr schwer, 
zu einer gemeinsamen, von Staat und Kirche 
akzeptierten Regelung zu kommen. Während 
die gemeinsam erzielte Regelung staatlicher­
seits nur vom 1. 1. 1857 bis zum Inkraft­
treten der Maigesetze 1868 anerkannt war 
(26), konnte sich die Instructio Austriaca im 
kirchlichen Bereich als Partikulargesetz bis 
zum Inkrafttreten des CIC (1918) halten. Sie 
hat einen Einfluß über Österreich hinaus 
ausgeilbt, und zwar nicht nur auf Nachbar­
länder der Monarchie. Das 3. Plenarkonzil 
von Baltimore (1884) hat ihre Anwendung 
den Bischöfen der USA empfohlen. Neben 
dem materiellen Eherecht hat die Instruktion 
auch den Eheprozeß filr die kirchlichen Ehe­
gerichte Österreichs geregelt. Diese Ordnung 
des Eheprozesses, die stark vom österr~ Pro­
zeßrecht beeinflußt war, hat für die weitere 
kirchliche Rechtsentwicklung und insbeson­
dere auch filr das Prozeßrecht des CIC we­
sentliche Bedeutung erlangt, wie schon ver­
schiedentlich (z. B. Dordett, Bartocetti, Do­
heny) dargelegt wurde. 
P. lag nicht nur der Ausweis der hier ange­
deuteten Wechselbeziehungen zwischen kirch­
lichem und staatlichem Recht und des Ein-
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